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Liebe Studierende, 

 

trotz des großen Engagements aller an den Hochschulen Tätigen zur Ermöglichung von mehr 

Präsenz im Studium, trotz hoher Impfbereitschaft, vorbildlicher Einhaltung aller Hygieneregeln 

und besonderer Umsicht im Umgang miteinander, insbesondere auch seitens der 

Studierenden, zwingen uns die Umstände der Pandemie und ein sorgsames Agieren leider 

dazu, auch in diesem Wintersemester Lehre und Studium teilweise in alternativen Formaten 

durchzuführen. Ich bin mir der dadurch entstehenden Belastungen, Einschränkungen und 

Herausforderungen sehr bewusst und möchte mich deshalb noch einmal herzlich für die große 

Flexibilität und den verantwortungsbewussten Umgang bedanken. 

 

Gleichzeitig will ich dem Wunsch von vielen Studierenden nachkommen und der 

fortbestehenden Belastung durch eine weitere Verlängerung der individuellen 

Regelstudienzeit Rechnung tragen. Mit § 72 Abs. 16 NHG sowie mit der Niedersächsischen 

Verordnung zur weiteren Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit vom 9. Juni 2021 

wurden bereits für den Zeitraum vom Sommersemester 2020 bis Sommersemester 2021 

Regelungen zur Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit geschaffen. 

 

Im Bewusstsein, dass die pandemiebedingten Einschränkungen in Studium und Lehre 

weiterhin bestehen und weiterhin deutliche Modifizierungen und Einschränkungen im Lehr- 

und Prüfungsbetrieb der Hochschulen erforderlich sind, soll auf Wunsch der Hochschulen und 

Studierenden kurzfristig durch eine neue Änderungsverordnung nach § 72 Abs. 16 S. 9 NHG 

der Bezugszeitraum auf das Wintersemester 2021/2022 ausgedehnt werden, sodass für 

Studierende, die im Zeitraum vom Sommersemester 2020 bis Wintersemester 2021/2022 für 

vier Semester immatrikuliert waren, eine um vier Semester verlängerte individuelle 
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Regelstudienzeit gilt. Das wird dazu beitragen, Sorgen abzubauen und hat zugleich auch 

wichtige Bedeutung für die Weiterförderung nach dem BAföG. 

 

Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich gemeinsam mit den Hochschulen auch weiterhin 

nach Kräften dafür einsetzen werde, Ihnen ein erfolgreiches Studium zu ermöglichen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


